
                         Satzung

§ 1      Name und Sitz des Vereins

1) Der Verein führt den Namen : Lauftreff Kettwig 2000 e.V.

     Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

2) Sitz des Vereins ist Essen-Kettwig.

§ 2      Zweck des Vereins

1) Zweck des Vereins ist die Förderung sportlicher Übungen und 
    Leistungen im Bereich des Laufsports.
    Insbesondere soll der Breitensport auf breitester Grundlage unter 
    Einbeziehung der Kameradschaft und Geselligkeit verwirklicht
    werden
2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
    Zwecke im Sinne des Abschnitts „ Steuerbegünstigte Zwecke“ der
    Abgabenordnung.
3) Der Verein ist selbstlos tätig; er folgt nicht in erster Linie eigenwirt-
    schaftliche Zwecke.
4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke

               verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
              Mitteln des Vereins.

5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
               Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
               Vergütungen begünstigt werden.

§ 3      Geschäftsjahr

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
Das erste Geschäftsjahr endet am 31.12.2000.

§ 4      Mitgliedschaft

1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.

2) Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand.
Die Mitgliedschaft wird erworben durch Aushändigung einer
Mitgliedskarte.



3) Die Mitgliedschaft endet
a) mit dem Tod des Mitglieds;
b)  durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an ein Vorstands-
     mitglied; sie ist nur zum Schluss eines  Kalenderjahres unter Ein-
     haltung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen zulässig.
c) durch Ausschluss aus dem Verein.

4)   Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die Vereinsinteressen
      verstoßen hat, kann durch Beschluss des Vorstandes  aus dem Verein 

ausgeschlossen werden. Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied
persönlich oder schriftlich zu hören.
Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen
und dem Mitglied mit Einschreiben gegen Rückschein zuzustellen. 
Es kann innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang schriftlich
Berufung beim Vorstand einlegen. Über die Berufung entscheidet die 
Mitgliederversammlung. Macht das Mitglied vom Recht der Berufung 
innerhalb der Frist keinen Gebrauch, unterwirft er sich dem Ausschlies-
sungsbeschluss.

§  5     Organe

Die Organe des Vereins sind:

1)   Der Vorstand:  
  
2)  Die Mitgliederversammlung

 § 6     Vorstand

1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem
2.  Vorsitzenden, dem Schriftführer und Kassierer, sowie dem 

     Lauftreffleiter. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch  

     zwei Vorstandsmitglieder vertreten.

2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von zwei Jahren gewähl. 
Die beiden Vorsitzenden werden ein übers andere Jahr neu gewählt.
Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis eine Neuwahl  erfolgt ist.
Scheidet ein Mitglied während der Amtsperiode aus, wählt der
Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des
ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes.

§ 7      Kassenprüfer



Die Kassenprüfer (2) überprüfen 1x jährlich die Kasse auf Unregel-
mäßigkeiten und berichten in der Mitgliederversammlung. 

    Sie werden auf die Dauer  von zwei Jahren gewählt,  wobei ein
    Kassenprüfer jedes Jahr ausscheidet und ein neuer gewählt wird. 

§ 8      Die Mitgliederversammlung.

1) Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom 1. Vorsitzenden 
     unter Einhaltung einer Einladungsfrist von  2 Wochen durch
     persönliche Einladung mittels Brief oder durch Bekanntmachung
     in der örtlichen Presse „ Kettwig Kurier “ einzuberufen. Dabei ist die 
     vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen.

2)   Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Genehmigung des Haushaltsplanes für das kommende 
    Geschäftsjahr.
b) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstan-
    des.
c)  Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer
d)  Entlastung des Vorstandes
e)  Wahl des gesamten Vorstandes.
d) Wahl der Kassenprüfer
e)  Festsetzung  der Höhe des Mitgliedsbeitrags.
f)  Beschlüsse über Satzungsänderungen und Vereinsauf-
     lösung. 
g) Beschlüsse über die Berufung eines Mitglieds gegen seinen 
    Ausschluss durch den Vorstand.

3) Eine Änderung der Satzung bedarf einer Mehrheit von drei 
    Vierteln der anwesenden Vereinsmitglieder, eine Änderung des 
    Vereinszwecks der Mehrheit von drei Vierteln aller Vereins-
     mitglieder.

4) Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung 
    einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder wenn 
    mindestens die Hälfte der Mitglieder die Einberufung schriftlich 
    und  unter Angabe des Zwecks der Gründe fordern.

5)  Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein  Protokoll
aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem  Protokollführer
zu unterzeichnen ist.

§ 9      Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils im Laufe des



1. Quartals eines Geschäftsjahres im Voraus fällig. Über die Höhe des
Jahresbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlung. 

§ 10    Haftung

1)  Der Verein haftet seinen Mitgliedern oder ihren gesetzlichen Vertretern
gegenüber nicht für die bei Durchführung des Sportbetriebes oder bei
sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen eintretenden Personen- oder
Sachschäden.

2) Die Sportversicherung bleibt hiervon unberührt. 

§ 11    Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens. 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 
bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an den Kinder-
schutzbund Essen.

§ 12    Inkrafttreten der Satzung

Diese beschlossene Satzung tritt mit dem Tage der Eintragung in das
Vereinsregister in Kraft.


